








  Anhang für das Geschäftsjahr 2017 
 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

(1) Jahresabschluss und Lagebericht sind nach den Rechnungslegungsvorschriften für 
Verwertungsgesellschaften gemäß dem Verwertungsgesellschaftengesetz (VGG) aufgestellt. 
Dabei richten wir uns nach den Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften im 
HGB, soweit nicht die besonderen Umstände bei Verwertungsgesellschaften zu berücksichtigen 
sind. 

Die Gesellschaft wendete die durch das BilMoG geänderten Bilanzierungs- und Bewertungs-
vorschriften des HGB gemäß Art. 66 Abs. 3 Satz 1 EGHGB erstmalig im Jahr 2010 an. Die 
Anpassung der Wertansätze erfolgt unter Beachtung der Übergangsvorschriften zum 1. Januar 
2010. 

Die wesentlichen Umstellungseffekte betreffen: 

a) Zuführung zu den Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen 

Aufgrund der geänderten Bewertung der laufenden Pensionen oder Anwartschaften auf Pen-
sionen war zum 1. Januar 2010 eine Zuführung zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 
EUR 184.911,00 erforderlich. Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB erlaubt, diese Zuführung entweder 
sofort in vollem Umfang oder in Teilbeträgen zu mindestens einem Fünfzehntel zuzuführen. 
Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr (wie im Vorjahr) EUR 12.327,40 zugeführt. Die nicht 
gebildete Rückstellung beträgt EUR 86.291,80. 

b) Latente Steuern 

Das Wahlrecht gemäß § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB zur Bildung eines Postens für aktive latente 
Steuern wird nicht in Anspruch genommen. Passive latente Steuern für zukünftige Steuer-
belastungen gemäß § 274 Abs. 1 Satz 1 HGB ergeben sich nicht. Aktive latente Steuern 
ergeben sich aus den Unterschieden bei den Pensionsrückstellungen zwischen dem Ansatz in 
der Handelsbilanz und der Steuerbilanz. Der Steuersatz beträgt ca. 32 %. 

Der Jahresabschluss wurde im Jahr 2016 erstmals unter Anwendung des BilRUG aufgestellt. 

(2) Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Wahrnehmung von Urheberrechten und 
Rückstellungen für die Verteilung weisen wir in der Bilanz zusätzlich zur vorgeschriebenen 
Bilanzgliederung aus, weil sie für die Vermögenslage einer Verwertungsgesellschaft typisch und 
wesentlich sind. 

(3) In der Gewinn- und Verlustrechnung, die wir nach dem Gesamtkostenverfahren erstellen, entfällt 
die Position „Jahresüberschuss“, weil eine Verwertungsgesellschaft nur treuhänderisch für 
andere tätig ist. Ausgewiesen sind vielmehr „Überschüsse aus der Wahrnehmung von Urheber-
rechten“, die sich aus den Wahrnehmungserlösen nach Verrechnung mit Aufwendungen und 
Erträgen aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergeben. Die Verteilung dieser Überschüsse ist als 
Aufwand besonderer Art anzusehen, der als letzter Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung 
aufgeführt ist und erkennen lässt, dass der VG BILD-KUNST kein eigenes Ergebnis verbleibt. 

(4) Die Gegenstände des Anlagevermögens werden jeweils bei Zugang mit den Anschaffungskosten 
aktiviert und dann über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben. 
Geringwertige Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis zwischen EUR 150,00 und 
EUR 1.000,00 werden auf einem Sammelposten erfasst und über fünf Jahre abgeschrieben. 
Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind mit ihren Anschaffungskosten 
bilanziert. 



(5) Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten 
aktiviert. Ausfallrisiken sind durch Wertberichtigungen abgedeckt. 

(6) Wertpapiere werden zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet. 

(7) Die Bankguthaben und Wertpapiere können kurzfristig realisiert werden. Die erforderlichen Mittel 
für Auszahlungen an Berechtigte stehen daher jederzeit zur Verfügung. 

(8) Vermögenswerte in ausländischer Währung werden mit dem Devisenmittelkurs zum Zeitpunkt der 
Erstverbuchung bewertet. Soweit der Kurs am Tag des Geschäftsvorfalls darunter lag, ist dieser 
angesetzt. Forderungen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr werden mit dem 
Devisenmittelkurs am Bilanzstichtag angesetzt. 

(9) Die Pensionsrückstellungen werden nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit 
Credit Methode) unter Verwendung der Richttafeln von 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck und 
unter Berücksichtigung von unternehmensindividuell bestimmter Fluktuationsrate und erwarteter 
Lohn- und Gehaltssteigerungen ermittelt. Die Zinssätze entsprechen den von der Deutschen 
Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssätzen gemäß § 253 Abs. 2 HGB, entsprechend der 
Vereinfachungsregelung für eine mittlere Restlaufzeit von 15 Jahren. Die Pensionsrückstellungen 
wurden auf Basis folgender Rechnungsgrundlagen ermittelt: 

– (durchschnittlicher) Zinssatz: 3,68 % 

– Erwarteter Rententrend: 1,50 % 

Durch die Gesetzesänderung des BilRUG wird seit dem Geschäftsjahr 2016 zur Diskontierung der 
durchschnittliche 10-jährige Bundesbankzinssatz, statt wie bisher des 7-jährigen Zinssatzes, 
verwendet. Dadurch ergibt sich ein Unterschiedsbetrag in Höhe von EUR 108.997 nach § 253 
Abs. 6 HGB, welcher der Ausschüttungssperre unterliegt. 

(10) Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse 
Verpflichtungen und werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. 

(11) Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag ausgewiesen. 

(12) Die Rechnungsabgrenzungen betreffen Zahlungsein- bzw. -ausgänge für Erträge bzw. 
Aufwendungen des Folgejahres. 

Angaben zu Posten der Bilanz 

(13) Die immateriellen Vermögensgegenstände betreffen Software. Das Sachanlagevermögen betrifft 
Betriebs- und Geschäftsausstattungen für den Bürobetrieb einschließlich kleinerer Einbauten in 
Mieträumen. 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel als Anlage zum Anhang dargestellt. 

Die VG BILD-KUNST ist Trägerunternehmen für die Stiftung Sozialwerk der VG BILD-KUNST sowie 
für die Stiftung Kulturwerk der VG BILD-KUNST. 

(14) Die VG BILD-KUNST hält eine Beteiligung in Höhe von TEUR 5 (entspricht 12,3 %) an der „SAA 
Société des Auteurs Audiovisuels“ in Brüssel, eine Beteiligung in Höhe von TEUR 2,5 (entspricht 
8 %) an der „OnLineArt Societé cooperative à responsabilité limité“ in Brüssel sowie eine 
Beteiligung in Höhe von TEUR 5,5 (entspricht 10 %) an der ISAN Deutschland Gesellschaft zur 
Registrierung von Film- und Fernsehwerken mbH, München. 

 



(15) Den Rückstellungen für Verteilung an Wahrnehmungs- und Bezugsberechtigte einschließlich der 
Zuwendungen an die Stiftung Sozialwerk der VG BILD-KUNST und der Zuwendungen für 
Kulturförderung wurden 2017 TEUR 30.281 für Auszahlungen entnommen. TEUR 124.532 sind im 
Berichtsjahr neu zugeführt worden. 

(16) Die in den Forderungen (i. Vj. Verbindlichkeiten) gegenüber der Stiftung Sozialwerk der VG BILD-
KUNST und Verbindlichkeiten gegenüber der Stiftung Kulturwerk der VG BILD-KUNST 
ausgewiesenen Zuwendungen werden nach Genehmigung des Jahresabschlusses durch die 
Mitgliederversammlung überwiesen bzw. erstattet. 

Alle Verbindlichkeiten haben wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. 

Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 

(17) Erlöse aus der Wahrnehmung von Urheberrechten: 

 TEUR % 

   

Von den Erlösen stammen TEUR 7.485 oder 5,80 % aus dem Ausland. 

 

(18) Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Leistungsverrechnungen für Verwaltungsarbeiten 
(TEUR 386), Weiterbelastungen für Personal- und Sachkosten (TEUR 220), Kostenerstattungen 
(TEUR 30) und Erträge aus der Rückabwicklung von Urheber Ausschüttungen (TEUR 244). 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

(19) Für die Jahre 2018 bis 2019 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen in 
Höhe von TEUR 220. 

 



Ergänzende Angaben 

(20) Vorstandsmitglieder waren im Berichtsjahr: 

Dr. Urban Pappi (geschäftsführend),  

Frauke Ancker, Werner Schaub und Jobst Christian Oetzmann. 

Der Verwaltungsrat setzte sich wie folgt zusammen: 

Ordentliche Verwaltungsratsmitglieder Stellvertretende Verwaltungsratsmitglieder 

BG I  

Frank Michael Zeidler (Vorsitzender) 
 

Charlotte Dietrich (verstorben) 
Doris Granz (ab 25. Januar 2018) 

Annemarie Helmer-Heichele Ingrid Scheller 

Erhard Kalina (verstorben) Lorenz Müller-Morenius 

Michael Wienand Ulla Windheuser-Schwarz 

Rainer Eisch Adil-Dominik Al-Jubouri 

Ulrike Rosenbach Hartmut Neumann 

  

BG II  

Lutz Fischmann (Vorsitzender) Alexander Koch 

Dr. Bettina Preiß (bis 4. Mai 2017) Dorothea Lanc 

Jan Roewer Benno Pöppelmann 

Angelika Osthues Victoria Ringleb 

Matthias Bender David Seiler 

Jan-Peter Wahlmann Roland Geisheimer 

Thomas Zuhr (ab 4. Mai 2017)  

  

BG III  

Peter Carpentier (Vorsitzender) Katarina Schickling 

Thomas Frickel Valentin Döring 

Katharina Schmidt Jost Vacano 

C. Cay Wesnigk Silke Spahr 

Michael Neubauer Katrin Simonis 

Matthias Kammermeier Edda Baumann-von-Broen 

  

Die Mitarbeiterzahl betrug im Jahresdurchschnitt 48 Personen. Beschäftigt sind nur Angestellte. 
Darunter waren 21 Teilzeitbeschäftigte. Auf die Angabe der Gesamtbezüge des geschäftsführenden 
Vorstands wird unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. 

 

 



Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des 
Geschäftsjahres 
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Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht 

Gemäß § 58 Abs. 3 VGG haben wir die in dem jährlichen Transparenzbericht des Verwertungs-
gesellschaft Bild-Kunst e.V. enthaltenen Finanzinformationen nach Nummer 1 Buchstabe g der 
Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG sowie die Informationen nach Nummer 1 Buchstabe h der Anlage 
zu § 58 Abs. 2 VGG, für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017, einer prüferi-
schen Durchsicht unterzogen. Die Aufstellung des jährlichen Transparenzberichts nach § 58 
VGG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Vereins. Unsere Aufgabe ist es, 
eine Bescheinigung zu den in dem jährlichen Transparenzbericht enthaltenen Finanzinforma-
tionen nach Nummer 1 Buchstabe g der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG sowie die Informationen 
nach Nummer 1 Buchstabe h der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG abzugeben. 

Wir haben die prüferische Durchsicht der in dem jährlichen Transparenzbericht enthaltenen 
Finanzinformationen nach Nummer 1 Buchstabe g der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG sowie der 
Informationen nach Nummer 1 Buchstabe h der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG unter entspre-
chender Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze für die prüferische Durchsicht von Abschlüssen vorgenommen. Danach ist die 
prüferische Durchsicht so zu planen und durchzuführen, dass wir bei kritischer Würdigung mit 
einer gewissen Sicherheit ausschließen können, dass die in dem jährlichen Transparenzbericht 
enthaltenen Finanzinformationen nach Nummer 1 Buchstabe g der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG 
sowie die Informationen nach Nummer 1 Buchstabe h der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG in 
wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den in der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG 
enthaltenen Vorgaben stehen. Eine prüferische Durchsicht beschränkt sich in erster Linie auf 
Befragungen von Mitarbeitern der Gesellschaft und auf analytische Beurteilungen und bietet 
deshalb nicht die durch eine Prüfung erreichbare Sicherheit. 
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Auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns keine Sachverhalte bekannt ge-
worden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass die in dem jährlichen Transparenzbericht 
enthaltenen Finanzinformationen nach Nummer 1 Buchstabe g der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG 
sowie die Informationen nach Nummer 1 Buchstabe h der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG nicht in 
Übereinstimmung mit den Vorgaben der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG stehen. 

  

München, den 3. Mai 2018   

KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft 
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft  

 

  
Huber 
Wirtschaftsprüfer 

Krucker 
Wirtschaftsprüfer 
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